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A) FESTSETZUNGEN 

Maßgeblich ist das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 1.1.1998, die 
Baunutzungsverordnung (BauNVo) in der Fassung vom 23. Januar 1990 
sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 4. Au¬ 
gust 1997. Die Numerierung 1. - 26. ergibt sich gern. § 9 Abs. 1 
(BauGB). 

L_Art und Maß der baulichen Nutzung 

Art der baulichen Nutzung: 

1-1 Ml Mischgebiet - gern. § 6 Baunutzungsverordnung 
1,1 (BauNVO) 

1.2 *»•••••••< Flächen für den Gemeinbedarf 

1-3 Untergeordnete Nebenanlagen gern. § 14 Abs. 1 
BauNVO sind im Rahmen des § 23 Abs. 5 BauNVO auf 
den nicht bebaubaren Grundstücksflächen allgemein 
zulässig. 

Maß der baulichen Nutzung 

1-4 Das Maß der baulichen Nutzung als Höchstgrenze be¬ 
stimmt sich nach der im Plan angegebenen Größe der 
Grundfläche und der zulässigen Zahl der 
Vollgeschosse oder der Wandhöhe und der 
überbaubaren Grundstücksfläche. 
Dabei bestimmt jeweils die engere Festsetzung die 
mögliche Ausnutzung. 

1.4.1 GR200 höchste zulässige Grundfläche (GR) - 
gern. § 19 BauNVO (z.B. GR 200 m2) 

1.4.2.1 u Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchst¬ 
grenze. z.B. 2 VolIgeschosse 

1.4.2.2 d (vg) 

1.4.3 wh 8 

ausgebautes Dachgeschoß als Vollgeschoß 

maximal zulässige wandhohe über der 1 
Kreisverwaltungsbehörde festgelegten 
Geländeoberfläche (z. B. 8m) 

1.5 Bei bereits bebauten Grundstücken oder Grund¬ 
stücksteilen ist. falls im Plan nichts anderes 
bestimmt ist. der Bestand der Bebauung zum Zeit¬ 
punkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes maß¬ 
gebend für das zulässige Maß der Nutzung. Anbauten 
und Erweiterungen in untergeordnetem Umfang sind 
zulässig, sofern dadurch die gemäß diesem Plan 
höchstzulässige Grundfläche (GR) nicht 
überschritten wird. 

L_Überbaubare Grundstücksflächen. Stellung baulicher Anlagen 

2.1 Überbaubare Grundstücksfläche: 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch 
Baulinien und Baugrenzen festgesetzt. 

Ein Vortreten von Gebäudeteilen (z. B. Baikone) 
über diese Baugrenzen ist gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
in geringfügigem Ausmaß zulässig. 

Darüber hinausgehende Abweichungen sind nur im 
Zusammenhang mit energiewirtschaftlichen Maßnahmen 
(z. B. Wintergärten) nach Absprache mit der 
Genehmigungsbehörde bzw. im Rahmen einer 
Bauberatung zugelassen. 

2.1.1 - Baulinie gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO 

2.1.2 - Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 

2.2 Stellung baulicher Anlagen: 

2.2.1 <r-> Firstrichtung 

2.2.2 Sofern im Plan keine Firstrichtung festgesetzt 
ist, richtet sich die Firstrichtung nach dem Bau¬ 
bestand. 

3,_entfällt 

4._Flächen für Stellplätze und Garagen 

4-1 [ ] Umgrenzung von Flächen für oberirdische Garagen 
außerhalb der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen. 

Stellplätze sind auch außerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.3 Im Bereich der mit nebenstehendem Planzeichen 
abgegrenzten Fläche ist die Unterbringung von 
Garagen, auch als Tiefgarage, nicht zulässig. 

1. Aufstellungsbeschluß 

L_Flächen für den Gemeinbedarf 

5.1 ttiniiiii Flächen für den Gemeinbedarf 

5.1.1 D Schule 

5.1.2 B Hallenbad 

6. - 10. entfällt 

11. 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

12. - 

14. 

14.1 

Verkehrsflächen / Erschließung 

fii 

UM IIIIIIIIII 

(h) SCHULBUS 

P 

TG 

13. entfällt 

Straßenbegrenzungslinie 

Straßenverkehrsf1äche 

Fuß- und Radweg 

Fußgängerbereich (Fahrräder frei) 

Schulbushaltestelle 

öffentlicher Parkplatz 

öffentliche Tiefgarage 

Fahrtrichtung 

Abbiegespur 

Flächen für die Versickerung von Niederschiagswasser 

Parkplätze. Stellplätze und Grundstückszufahrten 
sind durchlässig zu gestalten (z.B. humus- oder 
rasenverfugtes Pflaster. Rasengittersteine. Schot¬ 
terrasen. ggf. auch sandgeschlämmte Kies- oder 
Schotterdecke). 

15. Öffentliche und private Grünflächen 

15.1 
ki 

öffentliche zusammenhängende Grünfläche 

15.1.1 I_Ö öffentlicher Spielplatz. Spielwiese 

15.1.2 Parkanlage 

15.2 öffentliche gliedernde Grünfläche bzw. Grünfläche 
im Bereich der Verkehrsflächen 

15.3 private gliedernde Grünfläche 

15.4 Bei Zu- und Ausfahrten können die Grünflächen im 
Bereich der Verkehrsflächen im erforderlichen 
Ausmaß unterbrochen werden. 

16. - 24. entfällt 

25,_Bindungen für Bepflanzungen gern. § 9 Abs.l Nr.25 BauGB 

25.1 PKW-Stellplätze sind durch Laubbäume und Sträucher 
einzugrünen. 

25.2 Vv N 
>c J 

neu zu pflanzende Bäume 

25.3 Bei den zu pflanzenden Bäumen sind nur heimische 
Arten zulässig, wie z.B. Esche, Stieleiche. Win¬ 
terlinde. Hainbuche. Vogelkirsche etc. 

25.4 Bei den zu pflanzenden Sträuchern sind nur heimi¬ 
sche Arten zulässig, wie z.B. Haselnuß. Hartrie¬ 
gel . Weißdorn. Schlehe. Hundsrose etc. 

Erhaltung bestehender Bäume 

25.6 Zur Sicherstellung der Freiflächengestaltung sind 
mit den Baueingabeplänen Freiflächen¬ 
gestaltungspläne einzureichen. 

26._entfällt 

27._Geltungsbereich 

27.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans 

27.2 Dieser Bebauungsplan ersetzt mit seinem Inkraft¬ 
treten innerhalb seines Geltungsbereiches den Be¬ 
bauungsplan "Altstadt Süd an der B 12" in der 
Fassung vom 3.9.1991 

28._Vermaßung 

28.1 ^—tP- Vermaßung in Metern. z.B. 3,50 m 

28.2 okd 380,85 Höhenlage über NN 

29._Bauliche Gestaltung 

29.1 Die Gebäude, baulichen Anlagen und Werbeanlagen 
haben sich in ihrer Gestaltung in die besondere 
Eigenart des historischen Stadtbildes einzufügen 

29.2 Großflächige Werbeanlagen sind auf den Standorten 
zulässig, die in der "Örtlichen Bauvorschrift über 
das Verbot der Errichtung von großflächigen 
Plakatanschlagtafeln im Bereich des Stadtgebietes 
Mühldorf a. Inn gern. Art. 91 Abs. 1 Nr. 2 BayBO" 
(bek. am 30.11.1998) festgelegt sind. 

29.3 Dächer 

29.3.1 SD 

29.3.2 FD 

29.3.3 WD 

Satteldach 

Flachdach 

Walmdach 

29.3.4 Andere Dachformen können zugelassen oder gefordert 
werden, wenn dies der Einbindung des Gebäudes in 
den Baubestand dient. 

29.3.5 Satteldächer sind nur mit beidseitig gleicher Nei¬ 
gung bis zu 30 ° zulässig. 

8. 

9. 

10- 000 
11. ©&5SS1 

12. ^=3- ___ 

13. 

14. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung des Stadtrates vom 23.07.1998 Nr. 122 die Aufstellung des 
o.g. Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am 10.08.1998 ortsüblich 
bekannt gemacht. 

bestehende Grundstücksgrenze 

Flurnummer,z.B.665 

Hausnummerz.B.23 

bestehende Gebäude 

Mühldorf a. Inn, 25.02.2000 

vorgeschlagene Bebauung 
2. vorgezogene Bürgerbeteiligung 

abzubrechende Gebäude 
Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 20.01.1999 durchgeführt. 

vorgeschlagene bzw. übernommene Wegeführung, 
Parkplatzaufteilung und Erschließung im Bereich 
der öffentlichen Flächen 

geplante Verkehrsführung; Festlegung soll im 
Einvernehmen mit dem Straßenbaulastträger erfolgen 

vorgeschlagene Pavillons, z. B. für Fahrräder, 
Informationen etc.: Festlegung im Rahmen der 
Objektplanung 

Mühldorf a. Inn, 25.02.2000 

3. 1. öffentliche Auslegung 

bestehende Bäume und Sträucher 

vorgeschlagene Brunnenanlage. Festlegung im Rahmen 
der Objektplanung 

Wasserfläche Inn 

Die Bepflanzung entlang der Bundesstraße B 12 darf 
nur im Einvernehmen mit dem Straßenbaulastträger 
erfolgen. 

Zur Sicherung einer positiven städtebaulichen 
Entwicklung und erfolgreichen Altstadtsanierung 
erfolgt die Erschließungs- und 
Freiflächengestaltung nach Maßgabe eines im Rahmen 
der Altstadtsanierung zu erstellenden 
Gestaltungsplanes in geeignetem, detaillierterem 
Maßstab. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 24.06.1999 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 26.07.1999 bis 27.08.1999 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 19.07.1999 

, bekannt gemacht und darauf hingewiesen , daß Anregungen während der Auslegungsfrist 
jracht werden können. Die Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit vom 26.07.1999 bis 

. .08.1999 nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. 

29.3.6 
15. 

Dachgauben oder Dachaufbauten sind über die be¬ 
reits vorhandenen hinaus nicht zulässig. 

29.3.7 Erker sind über bereits vorhandene hinaus nicht 
zulässig.. 

29.4 Materialien / Bauteile 

29.4.1 Für Außenwände sind verputzte, gestrichene Mauer¬ 
flächen oder holzverschalte Flächen vorzusehen. 
Für kleinere Bauteile ist die Verwendung von 
Sichtbeton. Naturstein, Stahl oder Glas möglich. 

29.4.2 Dacheindeckungen. Fassadenmaterialien und 
Fassadenanstriche sind in gedeckten Tönen auszu¬ 
führen: grelle Anstriche und Signal färben sind un¬ 
zulässig. 

29.4.3 Sonnenkollektoren und Energiedächer sind zulässig. 
Die Form und Anbringung ist im Einvernehmen mit 
der Baugenehmigungsbehörde festzulegen. 

Im gesamten Bebauungsplanbereich werden an den 
nächstgelegenen Immissionsorten die schall- 
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 
"Schallschutz im Städtebau" für Mischgebiete von 
60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts durch den 
Straßenlärm überschritten. Da das Baugebiet jedoch 
nahezu vollständig bebaut ist, kann aus 
immissionstechnischer Sicht unter Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit und der örtlichen 
Gegebenheiten ein entsprechender Lärmschutz in 
Form von Lärmschutzwänden oder -wällen nicht 
gefordert werden. 
Da noch weitere Umstrukturierungen vorgesehen 
sind, wird empfohlen, bei Neubauten die Grundrisse 
der Wohngebäude so zu gestalten, daß Fenster von 
Wohn- und Schlafräumen nur an der zur Straße 
abgewandten Seite angeordnet sind. 
Sollte eine entsprechende Gestaltung der 
Wohngrundrisse nicht möglich sein, dann sollten 
die Fenster von Wohn- und Schlafräumen nur dann 
zur Straße hin angeordnet werden, wenn vor den 
Fenstern dieser Räume Wintergärten vorgesehen 
sind, deren Belüftung seitlich angeordnet ist, 
oder sonstige gleichwertige Schallschutzmaßnahmen 
getroffen werden. Ebenso können die Fenster als 
Schall schutzfenster der Schallschutzklasse 3 gemäß 
VDI-Richtlinie 2719 "Schallschutz bei Fenstern" 
ausgeführt werden, wenn eine Querlüftung von 
lärmabgewandten Räumen aus ermöglicht oder eine 
Zwangsbe- und entlüftungsanlage vorgesehen ist. 

STADT MÜHLDORF a. INN - Landkreis Mühldorf 

1. Änderung desBebauungsplanes 
"Altstadt Süd an der B12"M1: 1000 

Der Bebauungsplan umfaßt die innerhalb des gekennzeichneten Geltungs¬ 
bereiches liegenden Flurstücke und Teil flächen von Flurstücken 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erläßt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 
1. la, 2. 3, 4, 4b. 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB). der Art. 91 Abs. 3. 
Art. 5. 6, 9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als 

Satzung 

4. Satzung 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluß des Stadtrates vom 28.10.1999 Nr 144 den 
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO als Satzung beschlossen. 

Mühldorf a. Inn, 25.02.2000 

5. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgt durch Aushang an der Amtstafel am 
11.02.2000. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Geschäftszei¬ 
ten in Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1 .Stock, Zimmer Nr. N 101,84453 Mühldorf a. Inn zu jedermanns 
Einsicht bereitzuhalten. Über den Inhalt des Bebbauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4 und des § 215 Abs. 1 BauGB ist 
hingewiesen worden. 

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden (§10 Abs 3 Satz 4 
BauGB). 

Mühldorf a. Inn, 25.02.2000 

15. Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung eines 
Vorhabens zutage kommen, unterliegen der 
Meldepflicht gern. Art.8 DSchG und müssen 
unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege bekanntgemacht werden. 

Q_NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1- ® ■ Baudenkmal gern. Art. 1 Abs. 2 DSchG 

2- © Naturdenkmal gern. Art. 9 Abs. 1 BayNatSchG: 
Findling 

Verwendete Planunterlagen: 
Amtliche Katasterblätter M 1:1000 
NO 6 - 91.21. Stand 1991 
Vermessungsamt Mühldorf 
ausgegeben 1997 
durch Planfertiger ergänzt 

Kartengrundlage und Planzeichnung zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! 

Fertigungsdaten: 

Vorentw.-l.Fass. gefert.: 20.1.99 Entw.-1.Fass. gefert.: 24. 6.99 
Vorentw.-2.Fass, gefert.: 8.6.99 Entw.-2.Fass, gefert.: 12.10.99 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (wirksam m.Bek.vom 14.10.1997): 
M 1:5000 

Planverfasser: 

Christian Bäum!er, Reg.Baumeister 
Dorica Zagar. Dipl.-Ing. 
Linprunstraße 54 
80335 München 
Tel. 089/121519-0 
Fax 089/184424 
MA: G. Gradl-Fey, Reg.Baumeisterin 

S. Dorner, Dipl.-Ing. 
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BEGRÜNDUNG ZUR ÄNDERUNG 
"ALTSTADT SÜD AN DER B 

Stadt: 

Gebiet: 

Geltungsbereich: 

Entwurfstferfasser 

Bäumler und Zagar 
Süd an der B 12" plankreis 

MUE-BEGR_152 

DES BEBAUUNGSPLANES 
.2" Fassung vom 12.10.1999 

Mühldorf a. Inn 

Altstadt Süd an der B12 

Luitpoldallee (vom Hallenbad bis In der Pflan- 
zenau). Schulgrundstücke der Grund- und Haupt¬ 
schule. Innufer und Innstraße (von B 12 bis Einmün¬ 
dung Luitpoldallee und Katharinenweg) und den davon 
umfaßten Bereich. Der Geltungsbereich beinhaltet 
folgende Grundstücke: 

Flurnumern: 

670. 670/2,670/3.670/4. 670/5. 670/6. 670/7. 670/8. 
670/9. 670/10. 670/11 
Teil fläche 584/23. 584/21. Teil fläche 584. 584/19. 
Teil fläche 584/20. 584/37. Teil fläche 584/38. Teil- 
fläche 584/40 
669. 669/2. 669/3. 669/4. 669/5. 
665. 665/2 
583/2 
539/13. 675, 671/4. 671. 671/1. 671/2. 671/3. 668. 
668/2, Teilfläche 666. Teilfläche 907. Teilfläche 
589/4. Teil fläche 677 

Christian Bäumler. Reg.Baumeister 
Dorica Zagar. Dipl.-Ing. 
Mitarbeit: 
Susanne Dorner. Dipl.-Ing. 
Gaby Gradl-Fey. Reg.Baumeisterin 
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A) PLANERISCHE UND PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN / VORGABEN 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 23.07.1998 beschlossen, 
den mit Bekanntmachung vom 02.03.1992 rechtskräftigen Bebauungsplan 
"Altstadt Süd an der B 12" zu ändern. 
Der Bebauungsplan in der Fassung vom 20.06.1991 war aus einem im 
Stadtrat im Oktober 1989 beratenen Rahmengutachten entwickelt worden. 
Weitere wesentliche Grundlage für den rechtskräftigen Bebauungsplan 
bildete das vom Stadtrat beratene und in seinen Grundzügen gebilligte 
Verkehrskonzept zum Flächennutzungsplan (1991 von Prof. Lang. Mün¬ 
chen) . 
Nachdem der Bebauungsplan zur Rechtskraft gelangte, der den Haupt¬ 
grundstückseigentümern (ehern. SÜMÖ - Süddeutsche Möbelfabrik) zur Er¬ 
reichung der Sanierungsziele Baurecht auf Tauschgrundstücken sichern 
sollte, konnte die Stadt die Grundstücke erwerben. Die Notwendigkeit 
der Verlagerung von Baurecht ist somit jetzt entfallen und die Stadt 
kann nun auf den umfangreichen Flächen ihre Sanierungsziele verfolgen. 
Hierfür dient das Änderungsverfahren. 

Angrenzende Bebauungspläne 
Im nördlichen Teil grenzt der Bebauungsplan an den in Aufstellung be¬ 
findlichen Sanierungsbebauungsplan "Verbindung Luitpoldallee zum 
Stadtwal 1". 

In seinem nordöstlichen Teil grenzt der Bebauungsplan an den Bebau¬ 
ungsplanentwurf Stadtplatz-Süd "Münchner Tor", für den im Oktober 1984 
des Verfahren gern. § 2 Abs. 5 BBauG durchgeführt wurde. 

Im südöstlichen Bereich, im Verlauf der Schulgrundstücke, greift der 
Bebauungsplan mit dem Straßenraum der Luitpoldallee über den Bebau¬ 
ungsplan Stadtplatz-Süd "Altöttinger Tor", rechtskräftig mit Bekannt¬ 
machung vom 18.06.1986. Dieser wird im Paral lei verfahren um diesen Be¬ 
reich reduziert. Die beiden vorgenannten Bebauungspläne setzen die Si¬ 
cherung der Altstadtstruktur. Grünflächen, ein Fußwegenetz und die 
Ausweisung von WA. WB und MI fest. 

Im Nordwesten schließt der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 
"Katharinenweg" an (Aufstellungsbeschluß am 20.06.1991). der die Kon¬ 
kretisierung der Ziele der Altstadtsanierung und des Verkehrskonzeptes 
vorsieht. 

Sanierungsgebiet 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt mit seinen wesentlich¬ 
sten Teilen innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes 
"Altstadt I" der Stadt Mühldorf (bek. am 23.05 1993). 

Flächennutzungsplan 
Der Bebauungsplan entspricht in wesentlichen Teilen den Darstellungen 
des derzeit gültigen Flächennutzungsplanes mit integriertem Land¬ 
schaftsplan (bek. gemacht gern § 6 Abs. 5 BauGB am 14.10.1997). 
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B) ZIEL UND ZWECK DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Bebauungsplan umfaßt den Teil des südlichen Altstadtbereiches 
Mühldorfs, dem eine Schlüssel rolle für die Entwicklung der Altstadt 
und auch der Gesamtstadt zukommt. Der Bereich des Bebauungplanes liegt 
beinahe vollständig innerhalb des mit Bekanntmachung vom 23.05.1993 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes “Altstadt I" der Stadt Mühl¬ 
dorf a. Inn. Das Ergebnis der städtebaulichen Grobuntersuchung der 
Altstadt vom 11.03.1981 und die Sanierungsziele wurden vom Stadtrat 
mehrfach beraten und im Rahmen der Altstadtsanierung wurden unter an¬ 
derem in dem südlichen Bereich der Altstadt bereits erhebliche Inve¬ 
stitionen getätigt (z. B. Tiefgarage. Feuersteinpassage. Grünfläche an 
der Konrad-Adenauer-Straße). 

Vor dem Hintergrund, für diesen, einem starken Nutzungsdruck ausge¬ 
setzten Bereich eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern, 
werden folgende im Stadtrat ausführlich beratenen Ziele verfolgt: 

standortgerechte, zukunftsorientierte städtebauliche Entwicklung 
des Gesamtbereiches unter Einsatz von sinnvoll getätigten öf¬ 
fentlichen Investitionen 

innerstädtische Brachflächensanierung mit der Aufgabe der Neu¬ 
ordnung, Aktivierung und städtebaulichen Umstrukturierung 

Verbesserung der Verkehrserschließung - Parkplätze. Änderungen 
im Erschließungsnetz. Fuß- und Radwegenetz. Schulbusparkplätze 

Verbesserung bzw. Wiederherstellung eines attraktiven Freiflä¬ 
chenangebotes (Kinderspielplatz. Grünflächen etc.) in der Alt¬ 
stadt 

Aktivierung des Innuferbereiches sowie der jenseitigen Erho¬ 
lungsflächen (bessere Anbindung) 

im Zusammenhang damit. Verbesserung der städtebaulichen Integra¬ 
tion der B 12 (nach Autobahnbau). 

Da die angesprochenen Ziele nur in einem langfristigen Vorgehen und in 
enger Verzahnung von Bauleitplanung und öffentlichen und privaten In¬ 
vestitionen schrittweise verwirklicht werden können, wird der Bebau¬ 
ungsplan insoweit geändert, daß die derzeit durchsetzbar und machbaren 
Maßnahmen angegangen und verwirklicht werden können. 



Stadt Mühldorf a.Inn Bäumler und Zagar 
Bebauungsplan "Altstadt Süd an der B 12" plankreis 
(MUE 15.2) (2230) 

- 4 - MUE-BEGR_152 

Kurzerläuterung der wesentlichen Planungsinhalte und der zu 
verwirklichenden Sanierungsziele der Bebauungsplanänderung 

1. Erschließungsspange B 12 - Luitpoldallee 
- 1. Teil realisierung des Mühldorfer Verkehrskonzeptes 
- Kurze, zentrale Zufahrt zum Zentralparkplatz und zur Tiefgarage. 

2. Zentraler Parkplatz 
- Entlastungsparkplatz für den Stadtplatz 
- Steigerung der Attraktivität der Altstadt als Geschäftsstandort 

durch das Angebot eines optimalen Parkplatzes, direkt erreichbar 
von der B 12 

- Anordnung der Parkplätze ringförmig im Stadtgürtel bereich 
- Erreichung der maximalen Stellplatzzahl (ca. 180), ohne die an¬ 

deren Sanierungsziele (Nr. 4, 5 + 6) zu gefährden, durch opti¬ 
male Aufteilung, daher keine Befahrbarkeit für Busse 
(Kurvenradien würden Wegfall zahlreicher SP bedeuten), daher 
keine Unterbringung eines zentralen Busumsteigebahnhofs 
(Reduzierung der SP auf ein Minimum). 

3. Fuß- und Radweg 
- Teil realisierung eines geschlossenen zusammenhängenden Wegenet¬ 

zes im Mühldorfer Stadt- und Grüngürtel 
- Verkehrsfrei von PKW und Bussen, dadurch Verkehrssicherheit für 

den Schulweg. 

4. Grünfläche 
- Ersatzspielfläche für den weggefallenen Spielplatz auf der 

Tiefgarage (Auflage der Regierung von Oberbayern) 
- Verbesserung bzw. Wiederherstellung eines attraktiven 

Freiflächenangebotes als Ausgleich für die dichtbebaute Altstadt 
im Stadt- und Grüngürtel Mühldorfs für Bürger und Besucher 

- direkt den Schulen zugeordnete sichere Spiel- und Aufenthalts¬ 
flächen. 

5. Verkehrsfreie Zone 
- verkehrsfreie, attraktive Verbindung Altstadt - Inn und auch 

Altstadt - Parkplätze (für Fahrräder frei) 
- zugeordnet zu den Schulen verkehrsfreie Zone für Aufenthalt, 

Spiel und Aktivitäten (keine Schulbusse) 
- kein verkehrsgemäßer Ausbau und Belag und somit auch kein unbe¬ 

fugtes Befahren möglich. 

6. Schulbusparkplatz 
sicherer, getrennt angeordneter Schulbusparkplatz für Grund- und 
Hauptschule 

- durch Verlegung aus der Konrad-Adenauer-Allee an diesen Standort 
Verkehrsfreiheit für den Bereich SÜMÖ (Grünfläche, F+R Weg und 
verkehrsfreie Zone). 
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C) ART UND MASS DER NUTZUNG 

Bestand: 

Der nordwestliche Teil des Bebauungsplanes - zwischen InnstraBe und 
Luitpoldallee - im FNP als Mischgebiet dargestellt, kann als locker 
bebautes, gemischt genutztes Altstadtrandgebiet mit bestehender Durch¬ 
grünung bezeichnet werden. 
Der zentrale Bereich zwischen der B 12. dem nördlichen Mischgebiet, 
der Luitpoldallee und der Konrad-Adenauer-Straße ist zum größten Teil 
im Eigentum der Stadt. Die Grundstücke (670/5, 669/3, 669/4 und 665/2) 
wurden freigemacht und dienen derzeit als nicht befestigter, großer 
Parkplatz. 
Auf den Grundstücken Flur-Nr. 669/5 und 669 befinden sich zu Wohn¬ 
zwecken genutzte Gebäude. 

Der nordöstliche Teil umfaßt das städtische Hallenbad und einen öf¬ 
fentlichen Parkplatz (50 Stellplätze) mit Grünbereich und darunterlie¬ 
gender öffentlicher Tiefgarage (196 Stellplätze). 

Der südliche Bereich, umgrenzt von Konrad-Adenauer-Straße. Luitpoldal¬ 
lee und B 12. umfaßt das Grundstück der städtischen Haupt- und Grund¬ 
schule. Er wird geprägt durch umfangreichen alten Baumbestand. Derzei¬ 
tige GRZ ca. 0,15. 

Des weiteren umfaßt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes den Inn¬ 
uferbereich zwischen B 12 und Inn. Hier befinden sich derzeit die Fäh¬ 
renanlegestelle. ein Gewerbebetrieb und zwei Wohnhäuser. In dem ge¬ 
böschten Uferbereich (10 m Höhenunterschied) verläuft ein Fußweg. 

Planung: 

Im nordwestlichen Bereich - zwischen Innstraße und Kinoweg - ist. wie 
im‘derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan, die Ausweisung als Mischge¬ 
biet. zum Teil mit Erweiterungsmöglichkeiten durch überbaubare Grund¬ 
stücksflächen. vorgesehen. 

Als erster Teilschritt zur Verwirklichung des Verkehrskonzeptes für 
die Stadt Mühldorf a. Inn ist, wie im rechtskräftigen Bebauungsplan, 
eine Verbindungsspange zwischen B 12. den Parkplätzen und der Luit¬ 
poldallee geplant. 
Im Zuge dieser Maßnahme ist das Gebäude auf Flur-Nr. 669/2 (Eigentum 
der Stadt) zum Abbruch festgesetzt. 
Die bestehenden Anwesen (Flur-Nr. 669/5 und 669) haben Bestandsschutz. 
Für die weiteren Grundstücke im öffentlichen Besitz ist kein Baurecht 
festgesetzt. 
Auf den Schulgrundstücken ist eine geringe bauliche Erweiterung mög¬ 
lich. 
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D) ERSCHLIESSUNG 

VERKEHR 

Bestand: 

Die Berliner Straße als Bundesstraße B 12 stellt mit ihrem enorm hohen 
Verkehrsaufkommen und schlechter Überquerbarkeit eine erhebliche Bar¬ 
riere zwischen Innenstadt und Innufer dar. 

Der Knotenpunkt Einmündung der Innstraße (St 2092) in die Berliner 
Straße (B 12) ist derzeit häufig überlastet und behindert den Abfluß 
des Verkehrs. 

Die Parkplätze am Hallenbad (97 und 50 Stellplätze) und die Tiefgarage 
(196 Stellplätze) sind über die Innstraße und die Luitpoldallee um¬ 
ständlich an die übergeordnete Erschließung angebunden. 

Der ehemalige Kinoweg und die Konrad-Adenauer-Straße sind für den KFZ- 
Verkehr befahrbar, im Verkehrsnetz aber von untergeordneter Bedeutung. 

Planung: 

Im Rahmengutachten "Altstadt Süd an der B 12" von 1989 wurden auf der 
Grundlage der Planungsziele für die Stadt 

Verbesserung der Verkehrserschließung (Altstadt. Parkplätze) 
Schaffung eines Fuß- und Radwegnetzes 
bessere Anbindung des Innuferbereiches 
Verbesserung der städtebaulichen Integration der B 12 

neue Verkehrserschließungsgedanken entwickelt. 

Diese wurden im Verkehrskonzept zum Flächennutzungsplan weiter ausge¬ 
arbeitet, rechnerisch umgelegt und bilden mit den Überlegungen zur Ge¬ 
samtstadt ein sinnvolles Gesamtnetz. 

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens ist die Auflösung des überlasteten 
Knotenpunktes der B 12 mit der Innstraße in zwei Anbindungen und somit 
die Trennung des Durchgangsverkehrs und des stadtkernbezogenen Ver¬ 
kehrs vorgesehen: 

1. Zur Entlastung der Altstadt - speziell des Stadtplatzes - ist 
eine direkte Erschließung für die vorhandenen und noch zu schaf¬ 
fenden Parkmöglichkeiten südlich der Altstadt geplant. Der Bau 
der Straße macht den Abbruch von Gebäuden notwendig. 

2. Eine zweite Anbindung, die über den Katharinenweg den Stadtberg 
(St 2092) mit der B 12 verbindet, soll den gesamtstädtischen 
Verkehrsaustausch übernehmen und so auch zur Verkehrsberuhigung 
der historischen Katharinenvorstadt führen. Diese Trasse liegt 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs "Katharinenweg". 
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Die Verwirklichung dieser beiden Anbindungen ist voneinander abhängig. 
Die Abtrennung der Innstraße ist erst nach der direkten Weiterführung 
der St 2092 zur B 12 über den Katharinenweg möglich. (Der vorgesehene 
Platzbedarf für den Wendehammer in der Innstraße ist mit der Straßen- 
begrenzungslinie festgesetzt.) 

Im nun zu ändernden Bebauungsplan sind wesentliche Teile des Netzes 
konkretisiert, die aber derzeit wegen der Widmung der Berliner Straße 
- B 12 als Bundesstraße - nicht durchführbar sind. 
In der nun vorliegenden Bebauungsplanänderung sind Änderungen im Be¬ 
reich der Bundes- und Staatsstraßen nicht vorgesehen. 

Die geplanten Einfahrten in die Erschließungsspange und die Ein- und 
Ausfahrten zum zentralen Parkplatz von der B 12 sind das Ergebnis 
sorgfältiger Untersuchungen eines Verkehrsplanungsbüros (GEVAS. 
München) und ausführlicher Verhandlungen mit dem Straßenbauamt Rosen¬ 
heim und der Regierung von Oberbayern (Abt. Verkehr). 

Die Einfahrt zur Tiefgarage erfolgt über den zentralen Parkplatz, um 
so die Bündelung der Stellplätze und eine Überlauffunktion zu gewähr¬ 
leisten. Die Ausfahrt erfolgt zur Luitpoldallee. Die Konrad-Adenauer- 
Straße soll als verkehrsfreie Zone (Fahrräder zugelassen) für Kinder, 
Besucher und alle Mühldorfer den ersten Teil einer sicheren Verbindung 
Altstadt - Inn bilden. 

Die Schulbusse werden in einem eigenen Schulbusparkplatz mit Wendemög¬ 
lichkeit im Südosten Platz finden. Der Fuß- und Radweg und die Konrad- 
Adenauer-Straße werden zugunsten der Sicherheit der Kinder nicht mehr 
für Busse befahrbar sein. 

Verkehrskonzept (Prof. Lang, München) 

14 «tKrCHRSEBSCMUCSiUHG Ot» lN«en$lAOI 

—— Citybus «ii H«!ieuc!l4 

♦•*••• Hauptfuft-u'Vl R40«*5e**rBi»K}ur«; 

*erkehrsberun,qt*r Geschäft%:>*:• 

. *ei‘k#brsoerufuqter Ber^icr* 

Stadt. HdU3t«er*ehrSStraft* 

inntrslddt HJuDttrSCM leP.un} Straße 
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VER- UND ENTSORGUNG: 

Besondere Maßnahmen sind nicht erforderlich, da ein Anschluß an die 
vorhandene Infrastruktur besteht. 

E) GRÜNQRDNUNG 

Der grüne Ring - Stadtwall. Innufer - der die Altstadt Mühldorfs um¬ 
gibt und die alte Stadtstruktur und -form ablesbar werden läßt, soll 
im Planungsgebiet durch großzügige gliedernde Grünflächen geschlossen 
werden. 

Insgesamt soll mit dem Bebauungsplan ein zusätzliches Freiflächenange¬ 
bot in der Altstadt geschaffen werden, damit die in den letzten Jahren 
entstandenen Freiflächendefizite wenigstens gemindert werden. Dies er¬ 
folgt auch in Erfüllung der Aufgaben des Bewilligungsbescheides zur 
Errichtung der Tiefgarage am Hallenbad im Rahmen der Altstadtsanie¬ 
rung. 

Der umfangreich vorhandene Baumbestand ist zu erhalten und durch zu¬ 
sätzliche Pflanzungen zu ergänzen. 

Es ist eine öffentliche Grünfläche für einen Spielplatz und als 
Parkanlage vorgesehen, die als Ersatz für die durch den Tiefgaragenbau 
verlorengegangene Spielfläche festgesetzt ist. 

Im nordwestlichen Mischgebiet ist in den rückwärtigen Grundstücksbe¬ 
reichen zur Schonung des Baumbestandes die Unterbringung von Garagen 
und Tiefgaragen nicht zulässig. 
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F AUSWIRKUNGEN UND VERWIRKLICHUNG DER PLANUNG 

Um die beschlossenen Planungs- und Sanierungsziele der Stadt 

- Verbesserung der Verkehrserschließung 
- Verbesserung bzw. Wiederherstellung des Freiflächenangebotes 
- städtebauliche Integration der B 12 in Zusammenhang mit der Anbin¬ 

dung des Innuferbereiches 

zu ermöglichen, ist es notwendig, schrittweise vorzugehen. 

1. In einem ersten Schritt sollen nun die Erschließungsspange, der zen¬ 
trale Parkplatz, die Grünflächen und die verkehrsfreie Zone von der 
Altstadt bis zur B 12 verwirklicht werden. 
Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit soll ein Schulbusparkplatz im 
Südwesten an der Luitpoldallee angelegt werden. Dies bedingt die Neu¬ 
planung des Pausenhofes und die Verlegung der Laufbahn im Schulgelände. 
Alle betroffenen Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt. 

2. Der Umbau des Verkehrsnetzes, d.h. Trennung der Anbindung der Altstadt 
und der St 2092 (Stadtberg) an die B 12, die Integration der B 12 und 
die Anbindung und Nutzung des Innufersbereiches werden für die Zukunft 
wesentliche Sanierungsaufgaben der Stadt sein. 
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Bekannt machung 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die 1. Änderung des Bebau¬ 
ungsplanes "Altstadt Süd an der B 12". 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 28.10.1999 die v.g. Änderung 
des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ( BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Altstadt 
Süd an der B 12" i.d.F.v. 12.10.1999 in Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung beim Stadtbauamt, 
Huterergasse 2, 1.Stock, Zimmer N101,84453 Mühldorf a. Inn, während der 
allgemeinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah¬ 
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts¬ 
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichne- 
ten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der 
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungs¬ 
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

An der Amtstafel 
angebracht: 11.02.2000 
abgenommen: 14.03.2000 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 


